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  Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Pflegebedingte Kosten 1.869,92 € 2.361,81€ 2.874,69 € 3.104,67 € 

Unterkunft 665,29 € 665,29 € 665,29 € 665,29 € 

Verpflegung 511,97 € 511,97 € 511,97 € 511,97 € 

Investitionskosten 670,15 € 670,15 € 670,15 € 670,15 € 

Investitionskosten EZ-Zuschlag* 34,07 € 34,07 € 34,07 € 34,07 € 

Umlage für generalistische Ausbildung 163,96 € 163,96 € 163,96 € 163,96 € 

Betrag EZ/Monat (30,42) 3.915,36 € 4.407,25 € 4.920,13 € 5.150,11 € 

      
- Pflegekassenanteil 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 € 

= monatliche Gesamtkosten (30,42) 3.145,36 € 3.145,25 € 3.145,13 € 3.145,11 € 
 *EZ=Einzelzimmer 

 Die oben genannten Investitionskosten sind vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe festgesetzt worden. Dagegen haben wir 

Widerspruch eingelegt und behalten uns vor, nach Abschluss des Klageverfahrens, die Differenz nachzuberechnen. 

 Der Einzelzimmerzuschlag entfällt bei einer Unterbringung im Doppelzimmer. 

 Bewohnerinnen und Bewohner, die ausschließlich Sondennahrung erhalten, wird ein Monatssatz (30,42 Tage) von 170,66 € von 

den Verpflegungskosten abgezogen. 

 Zur Deckung der Investitionskosten kann ein Antrag auf Zahlung von Pflegewohngeld gestellt werden. 

 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten seit dem 01.01.2022 einen Leistungszuschlag in Höhe von 

• 5 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von 
bis einschließlich 12 Monaten, 
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• 25 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von 
mehr als 12 Monaten, 

• 45 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von 
mehr als 24 Monaten, 

• 70 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von 
mehr als 36 Monaten. 

Der Leistungszuschlag wird in entsprechender Höhe zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen einschließlich der 
Ausbildungsumlagen, die die Bewohnerin/der Bewohner zu zahlen hat, geleistet. Bei der Berechnung des Leistungszuschlages 
werden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten nicht berücksichtigt, so dass diese in voller Höhe zu 
tragen sind. 

Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen zum Thema Kosten und Finanzierung in einem persönlichen Gespräch. 

 

Stand. 01.02.2023 


